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  Journal

Das neue strenge 
Unternehmensstrafrecht
Das am 1.1.2006 in Kraft getretene neue Unternehmensstrafrecht sieht erstmals 

vor, dass Verbände zusätzlich zu den schon bisher strafbaren natürlichen 

Personen mit Sanktionen belegt werden können. Ein schuldhaftes Verhalten 

einer bestimmten Person muss dabei nicht nachweisbar sein.

Die Umsetzung des 

Unternehmensstraf-

rechtes erfolgt im 

Verbandsverantwortlichkeitsge-

setz und im Finanzstrafgesetz. 

Gerichtlich oder finanzstraf-

rechtlich strafbare Handlungen 

oder Unterlassungen werden 

dann einem Verband zugerech-

net, wenn die Tat von einem 

Entscheidungsträger oder 

einem Mitarbeiter zu Guns-

ten des Verbandes begangen 

worden ist oder durch die Tat 

Pflichten verletzt wurden, die 

den Verband treffen. Zu diesen 

Entscheidungsträgern gehören 

Geschäftsführer, Vorstandsmit-

glieder, Aufsichtsratsmitglieder; 

aber auch Prokuristen und Per-

sonen, die für den Verband um-

fassende Vertretungsvollmacht 

oder sonst maßgeblichen Ein-

fluss auf die Geschäftsführung 

des Verbandes haben. Handelt 

der Entscheidungsträger rechts-

widrig und schuldhaft in leiten-

der Funktion, so kann auch der 

Verband mit Sanktionen belegt 

werden.

Hat Entscheidungsträger 
die Tat ermöglicht oder 
erleichtert?

Als Mitarbeiter gelten Arbei-

ter, Angestellte, Heimarbeiter, 

überlassene Arbeitskräfte sowie 

Personen in einem Lehr- oder 

anderen Ausbildungsverhältnis. 

Für Vergehen von Mitarbeitern 

kann der Verband nur dann ver-

antwortlich gemacht werden, 

wenn ein Entscheidungsträger 

die Begehung der Tat dadurch 

ermöglicht oder wesentlich er-

leichtert hat, dass er die gebo-

tene und zumutbare Sorgfalt 

außer acht gelassen hat – 

LKW-Unfall: Zu wenig Sorgfalt des Entscheidungsträgers?
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Glück Treuhand
Steuerberatungs GmbH

Manche Entscheidungen 
des Gesetzgebers sind nur 
schwer nachzuvollziehen. 
Etwa jene, dass Rechnungen 
per Fax künftig nicht mehr 
zum Vorsteuerabzug be-
rechtigen, wenn sie keine 
elektronische Signatur bein-
halten. Immerhin gibt es aber 
eine Toleranzfrist bis Ende 
2006. Oder die Regelungen 
des neuen Dienstleistungs-
schecks, die derart kompli-
ziert sind, dass er kaum in 
Anspruch genommen wird. 
Auch beim Trinkgeld und 
im Bereich des Arbeits- und 
Sozialversicherungsrechts 
gibt es Neuigkeiten. Nehmen 
Sie sich ein wenig Zeit zum 
Durchlesen unserer neuen 
Info – es zahlt sich aus!








